
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1992/6/25 91/16/0055
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.1992

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

10/02 Novellen zum B-VG

98/02 Wohnungsverbesserung Startwohnungen Beihilfen

Norm

B-VG Art11 Abs1 Z3;

B-VG Art15 Abs1;

B-VGNov 1988 Art7;

WSG 1984 §42 Abs3;

Rechtssatz

AusfzF der Weitergeltung des § 42 Abs 3 WSG nach Inkrafttreten der Verländerung des Wohnbaues und der

Wohnbausanierung am 1.1.1988.
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